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oder Gruppen von Elementen, die historisch, künstlerisch 
oder wissenschaftlich gesehen von außerordentlichem Wert 
für die Menschheit sind;

Gebäudegruppen: Gruppen einzelner oder miteinander 
verbundener Gebäude, die wegen ihrer architektonischen 
Gestaltung, ihrer Einheitlichkeit oder ihrer Einfügung in die 
Landschaft historisch, künstlerisch oder wissenschaftlich ge
sehen von außerordentlichem Wert für die Menschheit sind;

Kulturstätten: vom Menschen geschaffene oder im Zusam
menwirken von Mensch und Natur entstandene Werke so
wie Gebiete, in denen sich archäologische Stätten befinden, 
die historisch, ästhetisch, ethnologisch oder anthropologisch 
gesehen von außerordentlichem Wert für die Menschheit 
sind.

Artikel 2
Im Sinne dieser Konvention ist unter „natürlichem Erbe“ 

folgendes zu verstehen:
natürliche Objekte, die aus physischen und biologischen 

Gebilden oder Gruppen solcher Gebilde bestehen und ästhe
tisch oder wissenschaftlich gesehen von außerordentlichem 
Wert für die Menschheit sind;

geologische und geomorphologische Gebilde sowie genau 
abgegrenzte den Lebensraum bedrohter Tier- und Pflanzen
arten, die vom Standpunkt der Wissenschaft bzw. der Ar
tenerhaltung von außerordentlichem Wert für die Mensch
heit sind, bildende Gebiete;

einzelne Stellen in der Natur oder genau abgegrenzte Na
turgebiete, die vom Standpunkt der Wissenschaft, der Er
haltung bzw. der Schönheit der Natur aus gesehen von außer
ordentlichem Wert für die Menschheit sind.

Artikel 3
Es obliegt jedem Teilnehmerstaat dieser Konvention, in 

Artikel 1 und 2 genannte Güter, die sich auf seinem Hoheits
gebiet befinden, festzustellen und entsprechend zu bezeich
nen. II.

II.
Nationaler und internationaler Schutz 
des kulturellen und natürlichen Erbes

Artikel 4
Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention erkennt an, daß 

die Pflicht, das auf seinem Hoheitsgebiet befindliche kul
turelle und natürliche Erbe gemäß Artikel 1 und 2 festzu
stellen, zu schützen, zu erhalten, zu pflegen sowie künftigen 
Generationen zu überliefern, vor allem dem betreffenden 
Staat obliegt. Er wird dafür im Rahmen seiner eigenen 
Mittel sein möglichstes tun und gegebenenfalls auf ihm zu
gängliche internationale Unterstützung und Zusammenar
beit, insbesondere auf finanziellem, künstlerischen}, wissen
schaftlichem und technischem Gebiet, zurückgreifen.

Artikel 5
Jeder Teilnehmerstaat bemüht sich im Rahmen seiner 

Möglichkeiten und entsprechend den Bedingungen des je
weiligen Landes, wirksame und aktive Maßnahmen zum 
Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege des auf seinem Ho
heitsgebiet befindlichen kulturellen und natürlichen Erbes 
zu gewährleisten:

(a) eine allgemeine Politik zu verfolgen, die darauf ge
richtet ist, dem kulturellen und natürlichen Erbe eine 
Funktion im Leben der Gemeinschaft einzuräumen, 
und den Schutz dieses Erbes in umfassende Pla
nungsprogramme einzubeziehen;

, (b) einen oder mehrere Dienste, die über geeignetes Per
sonal und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder
lichen Mittel verfügen, für den Schutz, die Erhaltung 
und die Pflege des kulturellen und natürlichen Erbes 
in Gebieten seines Hoheitsgebiets einzurichten, in de
nen es solche Dienste nicht gibt;
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(c) wissenschaftliche und technische Studien und For
schungen durchzuführen und Methoden für das Vor
gehen zu entwickeln, die es dem Staat ermöglichen, 
den sein kulturelles und natürliches Erbe bedrohenden 
Gefahren entgegenzuwirken;

(d) geeignete gesetzliche, wissenschaftliche, technische, ad
ministrative und finanzielle Maßnahmen, die zur Er
kennung, zum Schutz, zur Erhaltung, zur Pflege und 
zur Wiederherstellung dieses Erbes erforderlich sind, 
zu ergreifen und

(e) die Schaffung oder Entwicklung nationaler oder re
gionaler Ausbildungszentren für den Schutz, die Er
haltung und die Pflege des kulturellen und natürli
chen Erbes zu fördern und die wissenschaftliche For
schung auf diesem Gebiet zu unterstützen.

Artikel 6
1. Bei voller Achtung der Souveränität der Staaten, auf 

deren Hoheitsgebiet sich kulturelle und natürliche Gü
ter gemäß Artikel 1 und 2 befinden, und unbeschadet 
der von der nationalen Gesetzgebung festgelegten Eigen
tumsrechte, erkennen die Teilnehmerstaaten dieser Kon
vention an, daß solche Güter ein Welterbe darstellen, 
das zu schützen jdie ganze Völkergemeinschaft zur Zu
sammenarbeit verpflichtet ist.

2. Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich, entsprechend 
den Bestimmungen dieser Konvention Hilfe bei der Fest
stellung, dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege des 
in Artikel 11 Absatz 2 und 4 genannten kulturellen und 
natürlichen Erbes zu gewähren, wenn die Staaten, auf 
deren Hoheitsgebiet sich dieses befindet, darum ersuchen.

3. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention verpflichtet 
sich, keine vorsätzlichen Maßnahmen zu ergreifen, die 
dem auf dem Hoheitsgebiet anderer Teilnehmerstaaten 
befindlichen kulturellen und natürlichen Erbe gemäß 
Artikel 1 und 2 direkt oder indirekt Schaden zufügen 
könnten.

Artikel 7
Im Sinne dieser Konvention ist unter dem internationalen 

Schutz des kulturellen und natürlichen Erbes der Welt die 
Schaffung eines Systems der internationalen Zusammenar
beit und Unterstützung zu verstehen, das dazu dienen soll, 
die Teilnehmerstaaten dieser Konvention in ihrem Bemü
hen um die Erhaltung und Feststellung dieses Erbes zu un
terstützen.

III.
Zwischenstaatlicher Ausschuß für den Schutz 

des kulturellen und natürlichen Erbes der Welt

Artikel 8
1. Hiermit wird im Rahmen der Organisation der Verein

ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
ein Zwischenstaatlicher Ausschuß für den Schutz des 
kulturellen und natürlichen Erbes von außerordentli
chem Wert für die Menschheit, der als „Ausschuß für 
das Welterbe“ bezeichnet wird, gebildet. Er setzt sich' 
aus 15 Teilnehmerstaaten der Konvention zusammen, 
die von den auf der Generalversammlung während der 
ordentlichen Sitzung der Generalkonferenz der Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur <zusammenkommenden Teilnehmer
staaten der Konvention gewählt werden. Die Anzahl der 
Mitgliedstaaten des Ausschusses wird am Tage der or
dentlichen Sitzung der Generalkonferenz, nachdem diese 
Konvention für mindestens 40 Staaten in Kraft getreten 
ist, auf 21 erhöht.

2. Bei der Wahl der Mitglieder des Ausschusses ist eine 
ausgewogene Vertretung der verschiedenen Regionen 
und Kulturen der Welt zu gewährleisten.

3. An den Sitzungen des Ausschusses können in beratender 
Funktion teilnehmen: ein Vertreter des Internationalen


